
Alle 27.000 Polizistinnen und Poli-
zisten in Österreich sind bereits
mit der neuen Polizeiuniform

ausgestattet. Zuständig für die Aus-
wahl, den Kauf und die Zuteilung der
Uniformsorten ist das Referat IV/4/c
(Massafonds), das zur Abteilung IV/4
(Wirtschaftsangelegenheiten) gehört
und seinen Sitz in der Meidlinger Ka-
serne im zwölften Wiener Gemein-
debezirk hat. Das Referat ist für Ange-
legenheiten des Bekleidungswirt-
schaftsfonds (BWF) und für Etatsorten
(Sonderausrüstung und Spezialunifor-
mierung) zuständig. 

Der Massafonds der Bundespolizei
(PMF) und jener der Bundesgendarme-
rie (GMF) wurden im Oktober 2003
zusammengelegt – noch vor der struk-
turellen Zusammenführung der beiden
Wachkörper im Juli 2005. Aus der
Vereinigung der beiden Fonds entstand
der „Bekleidungswirtschaftsfonds der
Exekutive“ (BWF) des Bundesministe-
riums für Inneres. Mit einem Jahres-
budget von etwa acht Millionen Euro
ist er für die Beschaffung und Vertei-
lung der Dienstbekleidung für die uni-
formierten Organe des öffentlichen Si-
cherheitsdienstes (Beamte des rechts-
kundigen Dienstes, Polizistinnen und
Polizisten, Vertragsbedienstete, Amts-
ärzte und Polizeiseelsorger) zuständig. 

Die früheren Systeme der Gendar-
merie (Versandhaussystem) und der
Polizei (Kaufhausprinzip) erforderten

bundesweit den Einsatz von cirka 180
Mitarbeitern in der Verteilung von
Uniformartikeln und Verwaltung der
Daten. „Wir erledigen unseren Dienst
zentral mit 35 Bediensteten“, sagt
Oberst Gernot Ortner, Referatseiter
und geschäftsführender Leiter des
BWF.

Einkaufen via Webshop. Im Februar
2002 wurde die Verwaltung und Logis-
tik auf EDV umgestellt. Seither können
die Kolleginnen und Kollegen ihre Uni-
formen über einen im Intranet des In-
nenministeriums eingerichteten Web-
shop bestellen. Über ein (fiktives) Kon-
to können sie eigenverantwortlich „ein-
kaufen“. Am Beginn der Berufsausbil-
dung erhält der Bedienstete eine „Be-
kleidungseinlage“ von 959,28 Euro,
um sich seine ersten Uniformsorten an-
schaffen zu können. In der Folge erhält
er jährlich ein Bekleidungspauschale
von 277,32 Euro, um Uniformsorten zu
beziehen. Uniformartikel können auch
mittels Erlagschein gekauft werden,
wenn die jährliche Bekleidungspau-
schale bereits aufgebraucht ist. Der
BWF überweist den Polizistinnen und
Polizisten auch Geld wie das jährliche
Reparaturpauschale von 52,32 Euro
und einen Bekleidungsbeitrag bis zu
225 Euro für Beamte, die unter be-
stimmten Voraussetzungen ihren
Dienst in Zivilkleidung versehen kön-
nen – zum Beispiel uniformierte Beam-
te, die vorübergehend einer Sonder-

kommission zugeteilt sind. Das Geld
für Etatsorten wird vom jeweiligen Be-
darfsträger bereitgestellt – in der Poli-
zei meistens von der Generaldirektion
für die öffentliche Sicherheit. 

Kundenzufriedenheit. Die Zusam-
menlegung der Massafonds und die
Umstellung auf EDV-Betrieb waren
nicht nur Anlass für zahlreiche Verän-
derungen im Anforderungsmodus, son-
dern auch für eine Neuausrichtung der
Strategien mit der Zielsetzung auf
Kundenzufriedenheit und ein neues
Qualitätsmanagement. Als Schnittstelle
zu den „Kunden“ ist eine Hotline mit
der Nummer 01-53126-6301 eingerich-
tet, die während der Dienstzeit von 9
bis 13 Uhr zur Verfügung steht und
sich als unbürokratische Lösung klei-
nerer Probleme bewährt. 

„Wir sind ständig bemüht, die Qua-
lität der Uniformsorten zu verbessern.
Deshalb ist uns die Meinung der Kolle-
ginnen und Kollegen wichtig“, betont
Oberst Ortner. Die Kollegen werden in
die Entwicklung und Verbesserung von
Uniformartikeln eingebunden – mittels
Feldtests und Kundenbefragungen.
„Derzeit wird intensiv an der Verbesse-
rung des Hemdenstoffes für die blauen
Uniformhemden und Uniformblusen
gearbeitet“, sagt der BWF-Chef. 

Wichtig ist auch, dass die Kunden-
kontos und die Daten über den Lager-
bestand aktuell gehalten werden, um
Versandkosten zu reduzieren und Ver-
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B E K L E I D U N G S W I R T S C H A F T S F O N D S  

Kollegen als Kunden
Österreichs Polizistinnen und Polizisten können ihre Uniformen über den Webshop des 

Bekleidungswirtschaftsfonds beziehen.

Referatsleiter Gernot Ortner (rechts), Mitarbeiter: „Sind ständig
bemüht, die Qualität der Uniformsorten zu verbessern.“

Bekleidungswirtschaftsfonds: Polizistinnen und Polizisten 
können die Uniform vor der Bestellung anprobieren.



sandzeiten zu vermindern. Die einlan-
genden Uniformsorten werden auf
Vollzähligkeit und Übereinstimmung
mit den Bestellungen kontrolliert.
Durch Qualitätsprüfungen im hauseige-
nen Labor werden sie auf die vorgege-
benen Fertigungsstandards geprüft,
schadhafte Waren werden reklamiert. 

Die Verteilung der Uniformartikel für
die 27.000 Polizistinnen und Polizisten
erfolgt über ein zentrales Lager. Etwa
120 verschiedene Uniformartikel in
mehr als 1.600 verfügbaren Größen
werden in 14 Lagerräumen gelagert.
Die per Intranet einlangenden Anforde-
rungen werden im Ausgabelager zu-
sammengestellt und nach einer End-

kontrolle als Pakete mithilfe eines ex-
ternen Zustelldienstes versendet. 

2009 wurden cirka 49.000 Pakete
mit einem Gewicht von über 94 Ton-
nen an die Dienststellen in Österreich
zugestellt. Es gibt auch die Möglich-
keit, Kleidungsstücke selbst abzuholen.
„Während der EURO 2008 haben wir
neben den normal einlangenden Auf-
trägen bis zu 100 Kolleginnen und
Kollegen direkt betreut“, berichtet Ort-
ner. Im Probierzimmer des BWF in der
Meidlinger Kaserne können Uniform-
artikel in allen Größen anprobiert und
im Webshop-Raum sofort bestellt wer-
den. „2009 haben über 3.000 Kollegin-
nen und Kollegen davon Gebrauch ge-
macht“, sagt Ortner. 

Auch externe Kunden werden be-
treut. Für die Angehörigen von Ge-
meindewachkörpern wurde durch
Klauseln in den jeweiligen Verträgen
mit den Fertigungsfirmen die Möglich-
keit geschaffen, Uniformartikel trotz
geringer Abnahmemengen zum glei-
chen Preis zu kaufen. Film- und Thea-
terunternehmen zählen ebenfalls zum
Kundenkreis des BWF. Sie erhalten
auch Ratschläge für das ordnungsge-
mäße Tragen der Uniformen. Am 23.
Februar 2010 vereinbarten der Justiz-
wache-Massafonds des Bundesministe-
riums für Justiz und der BWF die
Übernahme der Uniformverwaltung für
die Angehörigen der Justizwache durch
den Bekleidungswirtschaftsfonds.
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Der Fonds zur Beschaffung von
Dienstkleidern für Organe des öffentli-
chen Sicherheitsdienstes führt den Na-
men „Bekleidungswirtschaftsfonds der
Exekutive“ (BWF), besitzt Rechtsper-
sönlichkeit und hat seinen Sitz in
Wien. Als Organ des Fonds fungiert
ein Kuratorium, dessen Vorsitzender
von der Bundesministerin für Inneres
auf die Dauer von fünf Jahren bestellt
wird. Dem Kuratorium gehören ferner
an: ein Vertreter der Sektion I (Res-
sourcen), zwei Vertreter der Sektion II
(Generaldirektion für die öffentliche
Sicherheit), ein Vertreter der Sektion
III (Recht), zwei Vertreter der Sektion
IV (Service und Kontrolle), fünf Ver-

treter der Personalvertretungsorgane
sowie ein unabhängiger Wirtschaftsbe-
rater. Für alle Sektionsvertreter und
Personalvertreter sind Ersatzmitglieder
bestellt. Dem Kuratorium wird der
Leiter des Referats IV/4/c als ge-
schäftsführender Leiter beigegeben. 

Die Mittel des Fonds werden gebil-
det aus den Kleidergeldeinlagen, den
Kleidergeldpauschalien und anderen
Einnahmen. Die Kleidergeldeinlage ist
der Betrag, der beim Eintritt eines
Exekutivbediensteten vom Bund an
den Bekleidungswirtschaftsfonds zur
ersten Beschaffung der vorgeschriebe-
nen Fonds-Dienstkleider einmalig ge-
leistet wird.  Die Fonds-Kleidergeld-

pauschale ist der Betrag, der vom
Bund für jeden Exekutivbediensteten
alljährlich für die Nachschaffung und
die Instandhaltung der zur Beteilung
vorgesehenen Fonds-Dienstkleider an
den Bekleidungswirtschaftsfonds ge-
leistet wird.  Zu den anderen Einnah-
men des Bekleidungswirtschaftsfonds
gehören unter anderem Erlöse aus Ver-
käufen des Bekleidungswirtschafts-
fonds sowie Entschädigungen für ohne
Verschulden des Exekutivbediensteten
beschädigte oder in Verlust geratene
Dienstbekleidung, die entweder vom
Bund oder von den an der Beschädi-
gung (dem Verlust) Schuld tragenden
Personen geleistet werden.

B E K L E I D U N G S W I R T S C H A F T S F O N D S

Bekleidungswirtschaftsfonds: Etwa 120 verschiedene Uniformartikel in mehr als
1.600 verfügbaren Größen werden in 14 Lagerräumen gelagert.

Überprüfung der Reißfestigkeit eines
Stoffes im hauseigenen Labor.


